
Deckenbauprogramm 2026

Stellungnahme erbeten bis: 12.09.2025

Instruktionsergebnisse - Stadelner Hauptstraße / Herboldshofer Straße // Heilstättenstraße // Fuß- und Radweg durch den Wiesengrund

Empfänger Stellungnahme Abwägungsvorschlag Antw. erh. Dokument-Nr.

Stadt Fürth Behindertenbeauftragte Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Behindertenrat Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Seniorenbeauftragte Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Seniorenrat Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Stadtheimatpfleger/in Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Stabstelle Innenstadtbeauftragte/er Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Pfleger/in der Rad- und Fußwege

Stadelner Hauptstraße

hier verweise ich auf das Protokoll des Runden Tisch Radverkehr vom 22.10.2024, TOP 10

10. RV Markierung Stadelner Hauptstr./Fischerberg

SpA/Vpl: Vom Querschnitt her gibt es keine Möglichkeit im Rahmen des Deckenbaus eine neue

Radinfrastruktur zu schaffen.

Diskussion, ob man die alte untermaßige Markierung lassen soll oder z.B. eine Piktogrammkette

markiert. Da Schutzstreifen im Kreuzungsbereich besser freigehalten werden und eine durchge-

hende, einheitliche Radverkehrsanlage bevorzugt wird, besteht Einigkeit darüber, dass der Schutz-

streifen belassen werden soll.

Heilstättenstraße o.E.

Fuß- und Radweg

zwischen Begonienstraße bis Beim Korwinkel o.E.

zwischen Ronwaldstraße bis Friedhofsteg

Dieser Teil des Deckenbauprogramm 2026 sollte m.E. NICHT umgesetzt werden, vielmehr sollte nun im 

Zuge der sehr umfangreichen Umbaumaßnahmen der Kläranlage der einstimmige Beschluss des BWA 

vom 7.10.2015 bzgl. einer Verbreiterung des Regnitz-Radweges realisiert werden. 

https://stadtrat.fuerth.de/ag0050.asp?__kagnr=799

https://stadtrat.fuerth.de/vo0050.asp?__kvonr=50853

    

zwischen Friedhofsteg bis Ulmenstraße o. E.

Bezüglich der Einwände stehen wir in 

Kontakt mit Vpl / SpA.
x 01 00 00 17

Stadt Fürth Plfeger/in Öffentliche Anlagen Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Pfleger/in des Stadtbildes Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Stadtentwässerung Fürth Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Amt für Brand- und Katastrophenschutz Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Grünflächenamt

Auflagen für den Fuß- und Radweg

- Entlang des Fuß- und Radwegs befindet sich umfangreicher, sensibler Altbaumbestand. Schäden an den 

Stämmen und Befahren des unversiegelten Wurzelraums sind unbedingt zu vermeiden.

- Bei Arbeiten im Bereich von Bäumen und Gehölzbeständen ist die DIN 18920 (Schutz von Bäumen, 

Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) und die R SBB (Richtlinien zum Schutz 

von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen, Ausgabe 2023, FGSV Verlag GmbH, 

Wesselinger Straße 15-17, 50999 Köln) zu beachten.

- Grünflächen dürfen nicht als Baustelleneinrichtungsfläche oder Baulagerfläche verwendet werden.

Eine Nutzung der Grünflächen ist nur ausnahmsweise und ausschließlich nach Rücksprache möglich. Wir 

bitten in diesem Fall um kurzfristige Vereinbarung eines Ortstermins. Evtl. in Anspruch genommene 

Grünflächen müssen in Abstimmung mit dem GrfA fachgerecht wiederhergestellt werden. Nach 

Beendigung der Baumaßnahme und Fertigstellung der Grünflächen muss eine

Abnahme durch den Reviermeister erfolgen: Thomas Fuhrmann (thomas.fuhrmann@fuerth.de, 0911/974-

2889, 0151/12135547)

- Zur Einweisung der ausführenden Firma vor Ort und vor Baubeginn soll das GrfA mit eingeladen werden: 

Post Detlef, detlef.post@fuerth.de, 2877, Mobil 0170-9247688

              Naßutt Philipp, philipp.nassutt@fuerth.de, 2898, Mobil 0172-29319

Sonst ohne Einwand.

Die Anmerkungen werden beachtet. x 01 00 00 12



Stadt Fürth Ordnungsamt

Immisionsschutz

Grundsätzlich sollte in allen Bereichen mit benachbarter Wohnbebauung geprüft werden, ob

zum Schutz der Anwohnerschaft vor Straßenverkehrslärm der Einbau von lärmminderndem Asphalt 

technisch möglich ist.

Insbesondere für die Straßenabschnitte in der Stadelner Hauptstraße, Herboldshofer Straße

und Heilstättenstraße wird der Einbau von lärmminderndem Asphalt ausdrücklich empfohlen.

Bodenschutz und Altlasten / Wasserrecht o. E.

Naturschutz

1. Bei der Ausführung der Bauarbeiten sind grundsätzlich die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und 

Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB) sowie die DIN 18920 (Schutz von Bäumen, 

Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) einzuhalten.

2. Kronentraufbereiche von geschützten Bäumen dürfen grundsätzlich nicht als 

Baustelleneinrichtungsfläche oder Baulagerfläche verwendet werden.

3. Um langfristige Bodenverdichtung zu vermeiden, sollte darauf geachtet werden, unversiegelten Flächen 

möglichst wenig mit schweren Baumaschinen zu befahren.

4. Wenn nötig, haben Ausgrabungen im Wurzelbereich geschützter Bäume in Handschachtung zu 

erfolgen. Freigelegte Wurzeln sind sauber nachzuschneiden, mit einem Wundverschlussmittel zu 

versehen und vor Austrocknung zu schützen. Wurzeln ab 2 cm Durchmesser dürfen nicht durchtrennt 

werden. Ist dies nicht zu vermeiden, sollten sie schneidend durchtrennt und anschließend ggf. mit 

Wundbehandlungsstoffen behandelt

werden

Die Anmerkungen werden beachtet. x 01 00 00 20

Stadt Fürth Stadtplanungsamt Diverse Anmerkungen wurden von SpA/Vpl in einer PowerPoint-Datei übermittelt.

Stadelner Hauptstraße / 

Herboldshofer Straße

Zustimmung mit Vorgaben von 

Markierungsarbeiten 

(Radschutzstreifen rot; Keine 

Mittelmarkierung in Herboldshofer Str.). 

Diese werden soweit wie möglich 

umgesetzt.

Heilstättenstraße

o. E.

Fuß- und Radweg

zwischen Begonienstraße und Beim 

Kornwinkel:

o. E. - ggf. Markierungsanpassung; 

nach finaler Klärung möglich.

zwischen Ronwaldstraße und 

Friedhofsteg:

abgelehnt, da Ausbau erforderlich.

Anm. d. R. Verschieben nach Umbau 

der KA.

x 01 00 00 27

zwischen Friedhofsteg und 

Ulmenstraße:

südlicher Ast wird abgelehnt, da 

Verbreitung stattfinden soll. 

Verkehrssicherheit muss gewährleitstet 

sein; Neubeurteilung nach Winter.

Östlicher Ast, o. E.

Gegenvorschläge:

Verbindungsweg RegnitzRadweg / 

Regnitz-Brücke der FÜs 5 => nein, da 

Privatweg.

Sebastian-Kneipp-Weg, wie selbst 

geschrieben, Decke i. O. => nein



Stadt Fürth Straßenverkehrsamt

Stadelner Hauptstraße / Herboldshofer Straße

Hierzu verweisen wir auf unsere E-Mail vom 06.11.2025 an den Kollegen Zeitner. Die Arbeiten sollten in 

die Sommerferien eingeplant werden.

Heilstättenstraße 

Der Abschnitt wäre zu unterteilen. Am besten wäre es, wenn die Kreuzung Heilstättenstraße / Beim 

Haderlach noch halbseitig befahrbar wäre, da ansonsten keine adäquate Umleitungsstrecke zur Verfügung 

stehen würde.

Darüber hinaus fängt in Cadolzburg ab 01.09.2025 eine komplette Sanierung der Hauptstraße an. Die 

Bauarbeiten sollen sich über zwei Jahre erstrecken. In dieser Zeit verläuft ein Teil der Umleitungsstrecke 

auch über die Heilstättenstraße und Wachendorfer Weg.

Fuß- und Radweg

Am besten würde sich hier eine verkehrsarme Fahrradzeit für die Bauzeit anbieten. Der Trassenverlauf ist 

in Abschnitte zu unterteilen und eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr muss ausgewiesen werden.

Durch den Wiesengrund ist dieses Jahr der Metropolmarathon überwiegend verlaufen. Daher bitte den 

Zeitraum für 2026 mit dem Sportamt / Kollegen Schropp rechtzeitig abstimmen, damit es hier zu keiner 

Überschneidung kommt. (A.d.R. 13./14.Juni 2026) 

Die Anmerkungen / Einwände werden 

berücksichtigt.
x 01 00 00 17

Stadt Fürth Tiefbauamt Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Tiefbauamt/Bauhof o. E. Keine Abwägung erforderlich x 01 00 00 16 

Stadt Fürth Amt für Abfallwirtschaft Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Seitens AWS bestehen keine Einwände zum geplanten Vorhaben; es wird jedoch darauf verwiesen, die 

Kleinbetriebe entlang des Abschnittes in der Stadelner Hauptstr. und der Herboldshofer Str., über die 

Maßnahmen zu informieren. 

Die Anmerkungen werden beachtet. x 01 00 00 21 

Stadt Fürth Bauaufsicht Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Liegenschaftsamt Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Marktamt

Stadelner Hauptstraße / Herboldshofer Straße

Im Jahr 2026 findet in Stadeln vom 28.08. – 01.09.2026 die Kirchweih am Stadelner Kirchweihplatz statt. 

Weiterhin werden während der Michaelis-Kirchweih 2026 wieder die Marktmodule des Fürther Marktes im 

Zeitraum 21.09. – 21.10.2026 auf dem Festplatz gelagert.

Hierzu bitten wir zu gewährleisten, dass im Zeitraum vom 20.08. – 22.10.2026 (inkl. Auf- und Abbau der 

jeweiligen Kirchweihen) die Zufahrten zum Festplatz Stadeln von der Herboldshofer Straße sowie von der 

Bayernstraße aus über die Stadelner Hauptstraße mit

Großfahrzeugen wie Sattelauflieger und Tieflader möglich ist, da sonst die Durchführung der beiden 

Kirchweihen nicht garantiert werden kann.

Fuß- und Radweg // Heilstättenstraße o. E.

Die Lagerung der Marktmodule für die 

Michaelis-Kirchweih stellen kein 

Problem dar, da der 

Ausführungszeitraum im August ist.

Die Zufahrt für die Großfahrzeuge 

versuchen wir zu gewährleisten, in dem 

wir den ersten Bauabschnitt in der 

Herboldshofer Straße machen. Somit 

können die Schausteller über die Fritz-

Erler-Straße den Festplatz erreichen.

x 01 00 00 19

Stadt Nürnberg SÖR Kein Eingang Keine Abwägung möglich

infra fürth Strom (TSN)

Die vorhandenen Strom-, Gas- und Wasserversorgungs- inkl. den Hausanschlussleitungen sind den 

beiliegenden Plänen zu entnehmen und entsprechend zu berücksichtigen. Bei der im Lageplan grün 

dargestellten Leitung handelt es sich um eine Gashochdruckleitung, die besonders zu beachten ist.

Seitens der infra fürth gmbh sind an den bestehenden Stromleitungen keine Arbeiten vorgesehen.

Keine Abwägung erforderlich, 

Sparteninterene Bemerkungen werden 

beachtet.

x 01 00 00 15



infra fürth Gas/Wasser (TNGW)

Gas- und Wasserversorgungsnetz

Um ggf. defekte Straßenkappen auszutauschen sind die Straßenkappen vor Baubeginn zwischen Ihrer 

ausführenden Baufirma und der infra fürth vor Ort zu überprüfen. Hierzu bitten wir um recht-zeitige 

Kontaktaufnahme mit der infra-fürth, Abt. TGWN.

Vor Beginn des Straßenausbaus, ist der infra fürth gmbh rechtzeitig die Baubeginnanzeige zu übermitteln, 

um vor Baubeginn eine Leitungs- und Armaturenkontrolle durchführen zu können.

Stadelner Hauptstraße / Herboldshofer Straße

Wasser: In dem Bereich vom Deckenprogramm befinden sich teilweise noch alte Wasserleitungen. Da 

diese Leitungen vor einigen Jahren innensaniert wurden, sind derzeit keine Arbeiten vorgesehen.

Gas: Im Gasnetz sind keine Arbeiten vorgesehen.

Heilstättenstraße

Wasser: Im betroffenen Bereich der Heilstättenstraße befindet sich eine großdimensionierte Wasserleitung 

DN 500 SPSR Baujahr 1974 bzw. DN 700 GGG/TYT Baujahr 1977. Das Material in dieser Dimension ist 

sehr starkwandig, daher treten an solchen Leitungen kaum Störungen auf. Dies kann auch an dieser 

Wasserleitung festgestellt werden, die bisher komplett

störungsunauffällig ist. Daher ist die Wasserleitung auch noch nicht zur Auswechslung vorgesehen. In den 

nächsten Jahren muss jedoch aufgrund des Leitungsalters damit gerechnet werden, dass bei einem 

Anstieg der Rohrbruchhäufigkeit auch größeren Baumaßnahmen in der Heilstättenstraße zur 

Leitungsauswechslung dieser Wasserleitung notwendig werden.

Gas: Im betroffenen Bereich befinden sich keine Gasleitungen.

Keine Abwägung erforderlich, da keine 

Arbeiten von Seiten der Infra erfolgen.
x 01 00 00 15

Fuß- und Radweg

zwischen Begonienstraße und Beim Korwinkel:

Wasser: Im Wassernetz sind keine Arbeiten vorgesehen.

Gas: Im betroffenen Bereich befinden sich keine Gasleitungen.

zwischen Ronwaldstraße und Friedhofsteg:

Wasser: Im betroffenen Bereich befindet sich ein Düker zur Unterquerung der Regnitz.

Es ist darauf zu achten, dass eine Beschädigung an diesem Düker sicher auszuschließen ist. Im 

Wassernetz sind keine Arbeiten vorgesehen.

Gas: Im betroffenen Bereich befinden sich keine Gasleitungen.

zwischen Friedhofsteg und Ulmenstraße:

Im betroffenen Bereich befinden sich keine Wasser- und Gasleitungen.

Keine Abwägung erforderlich, da Düker 

nicht betroffen.

x 01 00 00 15

infra fürth Verkehr (VB) zwischen Begonienstraße und Beim Korwinkel: Keine Abwägung möglich

Deutsche Telekom

Wasser: Im Wassernetz sind keine Arbeiten vorgesehen. Keine Abwägung erforderlich, 

Sparteninterene Bemerkungen werden 

beachtet.
x 01 00 00 24

Vodafone (einschl. ehem. Kabel Deutschland)

Gas: Im betroffenen Bereich befinden sich keine Gasleitungen. Keine Abwägung erforderlich

Die Anmerkungen werden beachtet.

Keine Abwägung erforderlich

x 01 00 00 25

1&1 (einschl. ehem. Versatel) Keine Abwägung erforderlich x 01 00 00 26

Bayernwerk (ehemals E.ON) zwischen Ronwaldstraße und Friedhofsteg: Keine Abwägung erforderlich x 01 00 00 23

N-Ergie (einschl. ehem. Main-Donau Netzgesellschaft) Wasser: Im betroffenen Bereich befindet sich ein Düker zur Unterquerung der Regnitz. Keine Abwägung erforderlich x 01 00 00 11

Wasserversorgung Knoblauchsland Es ist darauf zu achten, dass eine Beschädigung an diesem Düker sicher auszuschließen ist. Im Wassernetz sind keine Arbeiten vorgesehen.Keine Abwägung erforderlich

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK Gas: Im betroffenen Bereich befinden sich keine Gasleitungen. Keine Abwägung erforderlich x 01 00 00 22

Autobahn des Bundes, Niederlassung Nordbayern Keine Abwägung erforderlich x 01 00 00 13

TKN Deutschland zwischen Friedhofsteg und Ulmenstraße: Keine Abwägung möglich

BRK Im betroffenen Bereich befinden sich keine Wasser- und Gasleitungen. Keine Abwägung möglich

Polizeiinspektion Fürth Keine Abwägung erforderlich x 01 00 00 14


